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Bebauungsplan Wz  Nr. 231 „Zwischen Sophienstraße, Waldschmidtstraße, Breite Straße 
und der Moritz-Budge-Straße “ einschl. 1. Änderung, Aufhebung 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 (1) und 4 (2) BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.1 Regierungspräsidium Gießen, Schreiben vom 
10.06.2014 und 02.12.2014 

Zu 1.1.1 :  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in die Begründung zum 
Aufhebungsverfahren aufgenommen.  
 

1.1.1 



1.1.2 

Zu 1.1.2 :  
 
Der Hinweise auf die Altstandorte werden zur Kenntnis genommen und in 
die Begründung zum Aufhebungsverfahren aufgenommen.  
 
Das Aufhebungsverfahren hat keine direkte Auswirkung auf den Umgang 
mit Altstandorten. Auch bei Bauvorhaben nach § 34 Baugesetzbuch sind 
Altstandorte zu berücksichtigen und - sofern erforderlich - in Abstimmung 
mit dem Regierungspräsidium Gießen weitere Maßnahmen zu veranlassen.  
 
Zu dem Bauvorhaben Sophienstraße 9 wurde eine historische Recherche 
durchgeführt. Die Recherche hat ergeben, dass das Gebäude in der Ver-
gangenheit lediglich als Büro- und Geschäftshaus für ein Bauunternehmen 
genutzt wurde. Der Bauhof selbst befand sich an einem anderen Ort. Des 
Weiteren haben sich Hinweise auf eine Kfz-Werkstatt nicht bestätigt.  
 

1.1.1 



 

1.1.3 

Zu 1.1.3 :  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in die Begründung zum 
Aufhebungsverfahren aufgenommen.  
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STELLUNGNAHME: 1.2 Hessen Archäologie, Schreiben vom 14.05.2014 

Zu 1.2.1 :  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in die Begründung zum Auf-
hebungsverfahren aufgenommen.  
 

1.2.1 
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STELLUNGNAHME: 1.3 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst, 
Schreiben vom 18.06.2014 und 15.11.2014 

Zu 1.3.1 :  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in die Begründung zum Auf-
hebungsverfahren aufgenommen.  
 
Das Aufhebungsverfahren hat keine direkten Auswirkungen auf den Umgang 
mit der Verdachtsfläche, bei Bauvorhaben sind diese auch nach einer Beur-
teilung nach § 34 Baugesetzbuch zu berücksichtigen und vor Baubeginn eine 
systematische Untersuchung des Untergrundes zu veranlassen.  
 
 
 
 

1.3.1 





 









 


